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Information zur Begleitete Arbeit und zur 

Teilhabeplanung  

Worum es bei der Begleiteten Arbeit geht 

Die Begleitete Arbeit (BA) ermöglicht Ihnen eine Tätigkeit an einem geschützten oder integ-

rativen Arbeitsplatz. Die Unterstützung durch Fachpersonen wird an Ihren persönlichen  

Bedarf angepasst. 

Ziele der Begleiteten Arbeit: 

• Teilhabe am Arbeitsleben 

• möglichst selbstständiges Arbeiten 

• Entwicklung und Erhalt eigener Fähigkeiten 

• sichere und unterstützende Arbeitsumgebung 

worum es bei der Teilhabeplanung geht 

Die Teilhabeplanung ist ein gemeinsames Gespräch zwischen Ihnen und Ihrer  

Ansprechperson. 

Gemeinsam überlegen Sie: 

  Was möchten Sie besser können? 

  Welche Unterstützung brauchen Sie? 

  Welche Ziele sind Ihnen wichtig? 

  Was soll sich verändern? 

Die Teilhabeplanung findet mindestens einmal im Jahr statt. 

Sie bekommen die Informationen in einer Form, die Sie gut verstehen können: 

  leichte Sprache 

  Bilder / Symbole 

  Unterstützte Kommunikation (z. B. Piktogramme, Gebärden, Fotos) 
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Sie haben das Recht auf:  

 Information 
Sie erhalten klare Informationen über Ihre Arbeit und Ihre Unterstützung. 

Die Informationen müssen für Sie verständlich sein. 

Mitbestimmung 

Sie dürfen mitreden und Vorschläge machen. 

Ihre Meinung zählt bei der Arbeit und bei Ihren Zielen. 

Persönliche Ansprechperson 

Sie haben eine feste Kontaktperson. 

Sie dürfen sagen, ob diese Person gut passt. 

Schutz & Sicherheit 

Ihre persönliche Grenze wird geschützt. 

Sie sollen sich sicher fühlen. 

Beschwerden 

Wenn etwas nicht stimmt, können Sie: 

• Bei der Arbeit mit jemandem sprechen 

• eine unabhängige Stelle kontaktieren wie zum Beispiel die Ombudsstelle 

• oder die Behindertenhilfe Basel-Stadt anrufen:    061 267 84 86 

Weiterbildung & Entwicklung 

Sie werden über passende Kurse und andere Arbeitsmöglichkeiten informiert. 

Sie werden unterstützt, wenn Sie etwas Neues ausprobieren möchten. 

Diese Rechte stehen im Gesetz und in den Qualitätsrichtlinien Basel-Stadt. Sie folgen auch 

der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). 

   Haben Sie Fragen? 

Ihre Ansprechperson hilft Ihnen weiter. 

Oder wir sind für Sie da:  

Sie melden sich bei der Behindertenhilfe Basel-Stadt:behindertenhilfe@bs.ch 

 

https://cdn.prod.website-files.com/5f7c0fadbb3b8d3fc1867b62/63e34dccd18eec3ed2ac89a5_Flyer%20Ombudsstelle%20Leichte%20Sprache.pdf
mailto:behindertenhilfe@bs.ch

